INSOLVENZRECHT
Das Verbraucherinsolvenzverfahren mit gerichtl.Schuldenbereinigungsplanverfahren 

Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist ein Stufenverfahren. Es teilt sich in: 
1. Außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan, 
2. Gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan und 
3. Eröffnungsverfahren. 
		Antrag (§ 305  InsO)




	Richtervorlage  Verfügung des Richters: 

Ruhen des Verfahrens (max. 3 Monate) (§ 306 InsO)

Zustellung an Gläubiger (Notfrist: 1 Monat)  (§ 307 InsO)





	Zustimmen 
oder Ersetzen der Zustimmung (§ 309 InsO)



	keine Zustimmung/Einwände 

	Beschluss über: 
Annahme des SBP (§ 308 InsO)
	Beschluss über:
Ablehnung des SBP 

	Wirkung: Wirkt wie ein Vergleich, die Anträge auf das IV + RSB gelten als zurückgenommen

	Wirkung (§ 311 InsO): Verfahren über IV wird von Amts wegen wieder aufgenommen
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